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Beschlussvorlage 

 
Vorlage-Nr.: BV/0407/2010/1  Datum: 22.07.2010

Baudezernent 

Verfasser: 62-Amt für Stadtvermessung und 
Bodenmanagement 

Az: 62 

Gremienweg: 
 

 
 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Stadtrat 

 

16.09.2010 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Haupt- und Finanzausschuss 

 

06.09.2010 

TOP  nicht öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 
 
Betreff: Benennung einer neuen Erschließungsfläche im Zweckverbandsgebiet 

westlich der A 61; 
hier: im Hoheitsbereich der Stadt Koblenz gelegen 

 
Beschlussentwurf:  
Der Stadtrat beschließt, den im beigefügten Auszug aus der Stadtgrundkarte schraffiert 
dargestellten Bereich 
 
     „Mittelrheinstraße“ 
 
zu benennen. 
 
Begründung: 
Im Zweckverbands- sowie Entwicklungsgebiet „Industriepark A61 / GVZ Koblenz“ wird 
derzeit ein Baufeld - im beigefügten Kartenauszug mit Vollstrich umgrenzt - für den 
Mittelrhein-Verlag (Erstellung eines neuen Druckhauses) erschlossen. Daher ist eine 
Straßenbenennung erforderlich.  
 
Dort sind zwei Erschließungsstraßen im Bau, eine in Süd-Nord-Richtung und eine in West-
Ost-Richtung. Die Verbandsversammlung des Zweckverbands hat in der Sitzung am 
10.02.2010 beschlossen, der Haupterschließungsstraße (in Süd-Nord-Richtung) den Namen 
„Am Autobahnkreuz“ und der Erschließungsstraße in West-Ost-Richtung den Namen 
„Mittelrheinstraße“ zu geben.  
 
Ein Teil dieser neuen Erschließungsstraße in West-Ost-Richtung (schraffiert dargestelltes 
Areal) liegt im Hoheitsbereich der Stadt Koblenz; hier in der Gemarkung Rübenach.  
 
Der Zweckverband bittet nun mit Schreiben vom 18.05.2010 den Namen „Mittelrheinstraße“ 
für den Hoheitsbereich der Stadt Koblenz zu bestätigen und einen entsprechenden Beschluss 
im Stadtrat zu fassen. 
 

Koblenz – Magnet am Deutschen Eck: 
 

Die Stadt zum Bleiben. 
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Der Ortsbeirat von Koblenz-Rübenach wird in seiner Sitzung am 31.08.2010 zum hiesigen 
Sachverhalt gem. § 75 GemO gehört werden. Über das Ergebnis wird in der HuFA-Sitzung 
am 06.09.2010 berichtet. 
 
Historie: 
Der Arbeitskreis „Straßenbenennungen“ hat der Vorlage in seiner Sitzung am 02.06.2010 
einstimmig ohne Stimmenthaltungen zugestimmt. 
 
Anlage: Auszug aus der aktuellen Stadtgrundkarte 
 


